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REPUBLIK ÖSTERREICH 

DER BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Zahl 64.361 -13/69 

XI. C{esetzgebungsperiode 

Parlamentarische Anfrage der Abgeord­
neten GUGGENBERGER, SUPPAN, DEUTSCHMANN 
und Genossen, betreffend eine Weisung des 

- Landeshauptmannesvon .Kärnten an die Sicher­
heitsdirektion für das Bundesland Kärnten<! 

A N FRA G E B E A N T W 0 R TUN G 

44 =Jg / A.B. 
ZU "'496 /J. r 2. Mai 1969 Präs. am ........•.• __ 

In Beantwortung der von den Herren' Abgeordneten 
GUGGENBERGER, SUPPAN, DEUTSCHMANN und Genossen am - . ._._----
26. März 1969 an mich gerichteten Anfrage Nr o 1196/J, 
betreffend eine Weisung des Landeshauptmannes von Kärnten 
an die ·Sicherhei tsdirektion für das Bundesland Kärnten, 
beehre ich mich mitzuteilen: 

. ~ .. - .. 

Zu 1.) Dem Bundesministerium für Inneres wurde durch die 
Sicherheitsdirektion für das Bundesland Kärnten über 

die gegenständlichen Vorfälle in Völkermarkt und Eberndorf 
laufendfernschriftlich berichteto Von der Intervention des 
Landeshauptmannes von Kärnten bei der Sicherheitsdirektion 
für Kärnten in dieser Angelegenheit habe ich jedoch im Zuge 
der auf Grund der vorliegenden Anfrage durchgeführten Erhe­
bungen Kenntnis erlangt. 

ZU2.) Der Landeshauptmann von Kärnten hat dem Sicherheits-
direktor für das Bundesland Kärnten im Zusammenhang 

mit der Beschädigung einer slowenischen Aufschrift in Völ­
kermarkt mit Schreiben vom 110 März 1969 im Interesse der 
Festigung des "inneren Friedens" ersucht, derarti€?en Vor­
fällen ein erhöhtes Augenmerk zuzuwenden und die Organe des 
Sicherheitsdienstes zu erhbhter Aufmerksamkeit a~fzufordern, 
dami t eine Wiederholung so·lcher Vorkommnisse weitmöglichst . . . 

vermieden werden kann. Die Sicherheitsdirektion für Kärnten 
. . '- ~ 

hat das' gegenständlÜ:he Schre:'i ben des Landeshauptmannes ;nicht. 
, 

als Weisung aufgefaßt, obwohl es seinem Inhalt nach einer· 
solchen nahekommt und daher auch keinen Anlaß gefunden, auf 
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, ; 

die mangelnde Zuständigkeit des Landeshauptmannes hinzuweisen. 

'Zu 3 &) Der Sicherheitsdirektor für das B-undeslandKärnten hat 
,sofort nach Bekanntwerden der gegenständlichen Vor­

fälle in Völkermarkt und E"berndorf aus eigener Initiative 
die nachgeordneten Bezirkshauptmannschaften fernmündlich_ 
und am 14~3G1969 auch fernschriftlich in Erlaßform ange­
wiesen, die in Betracht kommenden Gendarmeriedienststellen 
ihres Amtsbereiches strikte anzuweisen, die Exekutivorgane 
im Rahmen des Patrouillendienstes zur erhöhten Aufmerksam­
keit in dieser Beziehung zu verhalten. 

ZU4.) Diese Weisungen des Sicherheitsdirektors für das Bun-' 
desland Kärnten sind zum Teil bereits vor dem Ein­

langen des in Rede stehenden Briefes des Landeshauptmannes 
von Kärnten ergangen und wären im Interesse der Aufrechter­
haltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit auch 
dann in gleicher Form gegeben worden, wenn der Lanueshaupt-

. mann für Kärnten keinen Br:i,ef an die Sicherhe~ tsdirektion 
für das Bundesland Kärnten gerichtet und diese Vorfälle in 
der Presse keinen Niederschlag gefunden hätten. 

Zu 5.) Die Sicherheitsdirektionen sind sich über ihre ver­
fassungsmäßige Stellung im klaren und würden ver-

fassungswidrige Eingriffe eines Landeshauptmannes in ihre 
Kompetenz ablehnen. Ich habe die Sicherheitsdirektion für 
das Bundesland Kärnten angewiesen, mir in-Hinkunft jeweils 
unverzüglich zu berichten, wenn auch nur dp,r Anschein einer 
Weisung des Landeshauptmannes an die Sicherheitsdirektion 
gegeben wäre, damit ich in die Lage versetzt werde, auch 
meinerseits die erforderlichen Schritte zu unternehmen, um 
die strikte Einhaltung der Kompetenzbestimmungen zu ge­
währleisten. 

25. 1969 
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